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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Markt Weiltingen, Lkr. Ansbach: 1. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet 
"Am Schaarfeld" 
 

Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Christoph Lobinger 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Mit dem Hinweis auf das betroffene Bodendenkmal D-5-6928-0073 (Freilandstation 

des Mesolithikums) sowie die erforderliche Einholung einer denkmalrechtlichen 

Erlaubnis gem. Art. 7 BayDSchG sind die Belange der Bodendenkmalpflege nur 

teilweise berücksichtigt. 

Bei Freilandfundstellen alt- und mittelsteinzeitlicher Gruppen handelt es sich um 

topographisch günstige, jeweils saisonal aufgesuchte Areale. Typische Spuren dieser 

Aufenthalte von Jäger- und Sammlergruppen sind Feuerstellen, Grubenbefunde, 

Stein(platten)-Lagen, Knochenreste der Jagdfauna sowie in Einzelfällen 
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Bestattungen, insbesondere aber Konzentrationen von Steinwerkzeugen sowie die 

kleinteiligen Reste ihrer Herstellung. Wegen der wiederholten saisonalen Nutzung 

über einen längeren Zeitraum hinweg setzen sich diese Fundstellen oft aus einer 

Vielzahl sich ggf. überlagernder Fund- und Befundkonzentrationen der einzelnen 

Aufenthalte zusammen und erreichen als Gesamtfundstelle daher häufig eine 

erhebliche Ausdehnung. Die aktuelle Denkmalkenntnis beruht auf der Beobachtung 

von Steinartefakten auf der Geländeoberfläche. Während das Auftreten der 

Steinartefakte an dieser Stelle ein hinlänglich sicheres Zeichen für das 

Vorhandensein eines Bodendenkmals darstellt, ist wegen der kleinräumigen 

Bewegung der Artefakte durch moderne Bodenbearbeitung und Erosionsprozesse 

die genauere Verortung der einzelnen Fund- und Befundkonzentrationen erschwert. 

Auch ist eine Einschätzung über eine in Teilflächen möglicherwiese besonders gute 

Erhaltung auf Grundlage von Oberflächenfunden nicht oder nur unzureichend 

möglich. 

 Die Zustimmung zu einer notwendigen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 

Abs. 1 für jegliche Bodeneingriffe im Bereich des Bodendenkmals kann daher nur 

in Aussicht gestellt werden, sofern vorab die bodendenkmalfachlich besonders 

sensiblen Teilflächen durch eine geeignete Voruntersuchung eingegrenzt werden.  

Diese kann je nach Denkmalgröße, Topographie, Landnutzungsgeschichte und 

Bodenbeschaffenheit durch geeignete Voruntersuchungen erfolgen. Diese 

Voruntersuchungen können in Form wiederholter Oberflächenbegehungen mit 

Einzelfundeinmessungen, Bohrsondagen oder Siebsondagen, sowie ggf. 

geoarchäologische Untersuchungen einzelner Teilflächen erfolgen. Das zuständige 

Referat der Bodendenkmalpflege berät den Veranlasser bei den weiteren Schritten 

und stellt auf Anfrage kostenfrei ein geeignetes Sondagekonzept mit Anforderungs- 

und Leitungsbeschreibung zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Feststellung einer besonders ungestörten 

Denkmalerhaltung in Teilbereichen eine fachliche Zustimmung für Bodeneingriffe 

in diesen Bereichen auf Grund des hohen Denkmalwertes nicht in Aussicht gestellt 

werden kann. Sofern sich auf Grundlage der Voruntersuchung Bodeneingriffe als 

denkmalrechtlich zustimmungsfähig erweisen, kann die notwendigen 

Dokumentation in Abhängigkeit von der Funddichte auch bei kleinräumigen 

Bodeneingriffen einen erhöhten zeitlichen und finanziellen Aufwand bedeuten.  
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Wir empfehlen die Vereinbarung eines Besprechungstermins 

(christoph.lobinger@blfd.bayern.de; 0911-23585-12), bei dem das Vorhaben 

ausführlich behandelt wird. 

 

Des Weiteren sind auch abseits des vorhandenen Bodendenkmals aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zu weiteren Bodendenkmälern (etwa D-5-6928-0062: 

Grabhügel der Hallstattzeit, Siedlung der römischen Kaiserzeit) zugehörige Befunde 

im nördlichen Plangebiet zu vermuten. Die aufgeführte Pflicht zur Einholung einer 

denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 BayDSchG gilt daher für den gesamten 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 

Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 

7 Abs. 1 BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die 

qualifizierte Beobachtung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die 

die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie 

Kommunen soweit möglich durch Personal des Bayerischen Landesamts für 

Denkmalpflege begleitet; in den übrigen Fällen hat der Antragsteller auf eigene 

Kosten eine private Grabungsfirma zu beauftragen. In Abstimmung kann auch eine 

fachlich besetzte Untere Denkmalschutzbehörde (Kreis- und Stadtarchäologie) tätig 

werden. Informationen hierzu finden Sie unter:  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmal

pflege-themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf  

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und 

Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können 

und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als 

Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- 

und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, 

Konservierung und Verbleib der Funde). Bei der Verwirklichung von 

Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte 

Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den 

einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 

00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/I (B 127), 68 

ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 

29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). 

mailto:christoph.lobinger@blfd.bayern.de
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmalpflege-themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmalpflege-themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf
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Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine 

Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. 

Eine Konservatorische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur 

nach Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer 

Überdeckung). Vgl. zur Anwendung, Ausführung und Dokumentation einer 

Konservatorischen Überdeckung 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konserv

atorische_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf. Das Bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde bei 

der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Gesichtspunkten.  

 

Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der 

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in 

Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung“ 

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpfleg

e/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 

Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von 

(Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 

09.03.2016  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzug

sschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf) sowie unserer Homepage  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtlic

he_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf 

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

  

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konservatorische_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konservatorische_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_broschuere_kommunale-bauleitplanung.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzugsschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf
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Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  

 
  
 
  
  


